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Amtliche Kundmachungen 

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom 12. Mai 2004 beschlossen: 

~ fin  j?z^)esc '1 'uss  v o nl  ^2. Mai 2004 über die Genehmigung eines Verpflichtungs-
kredites 2ur  Umsetzung der ersten Phase der Neuausrichtung der Milchmarkt-
ordnung und der Vörwärtsintegration der Milchwirtschaft für  die Jahre 2005 bis 
2008 .. V . 

- Gesetz vom 12. Mai 2004 über die Neuausrichtüng der Milchmarktördnung und 
die Vorwärtsintegration der Milchwirtschaft(Milchmarktordnungsgesetzi MMG) 

- Gesetz vom 12."Mai 2004 über die Abänderung des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches 

- Gesetz vom 12. Mai 2004 Ober die Abänderung des Allgemeinen deutschen 
Handelsgesetzbuches 

- Gesetz vom 12. Mai 2004 über die Abänderung des Gesetzes gegen den unlau
teren Wettbewerb 

- Gesetz vom 12. Mai 2004 über die Abänderung des Personen- und Gdsellschafts-
rechtes 

- Gesetz vom 12. Mai 2QÖ4 über die Abänderung des Steuergesetzes 
- Gesetz vom 12. Maf2004 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die 

staatlichen Ausbildungsbeihilfen . * . 
- Gesetz vom 12. Mai 2004 über die Abänderung des Statistikgesetzes 

Gemäss Art. 66 Abs. 1 der Verfassung vom 5. Oktober 1921, LGBI.' 1921 Nr. 15, in der 
Fassung des Verfassungsgesetzes vom 3. Mai 1996, IGBI. 1996 Nr. 85, und Art, 75 des 
Gesetzes vom 17. Juli 1973 betreffend die Ausübung der politischen Volksrechte in Lan-
desatigelegenheiten, LGBI. 1973 Nr. 50, in der Fassung des Gesetzes vom 15."November 
1984, LGBI 1985 Nr. 4, und des Gesetzes vom 3. Mai 1996, LGBI. 1996 Nr. 84, kann da-, 
gegen innerhalb von 30 Tagen nach dieser Kundmachung, das ist bis zum 16. Juni 2004 
einschliesslich, das Referendum ergriffen werden. 

Das Referendum kommt zustande, wenn wenigstens 1000 stimmberechtigte Landes
bürger oder wenigstens drei Gemeinden in Form übereinstimmender Gemeindeversamm
lungsbeschlüsse das Begehren um eine Volksabstimmung stellen. Sammelbegehren um ei
ne Volksabstimmung müssen nebst der Angabe der Gemeindevon den das Begehren stel
lenden Stimmberechtigten durch eigenhändig unterzeichnete Eingaben, die mit dem An
fangsdatum der Unterschriftenzeichnung auf jedem Bogen versehen sein müssen, bei der 
Regierung eingereicht werden, wobei Stimmberechtigung und Unterschrift von der Ge-
meindevorstehung derjenigen Gemeinde, in welcher dieselben ihre politischen Rechte aus
üben, bescheinigt sein muss. 

Landtagsbeschlüsse können bei der Fürstlichen Regierungskanzlei eingesehen und 
bezogen werden.' 

. Vaduz. 17. Mai 2004 gez. Otmar Hasler • 
Fürstlicher Regierungschef 
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Der Landtag hat in seiner Sitzung vom 12. Mai 2004 beschlössen: 

- Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der 
vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung fü r  bestimmte gefährliche 
Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im inter
nationalen Handel " 

- Beschluss Nr. 12/2004 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Übernahme der 
Verordnung (EG) Nr, 91/2003 vom 16. Dezember 2002 über die Statistik des Ei
senbahnverkehrs) .• 

- Beschluss Nr. 13/2004 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Übernahme der 
- Verördnung (EG) Nr, 1192/2003 vom 3. Juli.2003 zur Änderüng der Verordnung 

(EG) Nr. 91/2003 über die Statistik des Eisenbahnverkehrs) 

Gemäss Art. 66"'der Verfassung vom 5. Oktober 1921, LGBI. 1921 Nr. 15, in der Fassung 
•des.Verfassungsgeset2es vom 15. März 1992, LGBI. 1992 Nr. 27, und Art, 70a und 75a . 
des Gesetzes vom 1;?. Juli 1973 betreffend die Ausübung der politischen Volksrechte.in 
Landesangelegenheiten,. LGBI. 1973 Nr. 50,-in der Fassung des Gesetzes vom 17. Septem
ber 1992, LGBI. 1992 Nr. 100, kann dagegen innerhalb von 30 Tagen nach dieser.Kund-
machung, das ist bis zum 16, Juni 2004 einschliesslich, das Referendum ergriffen werden. 

Das Referendum kommt zustande, wenn wenigstens 1500 stimmberechtigte Landes
bürger oder wenigstens vier Gemeinden in Form übereinstimmender Gemeindeversamm-" 
lungsbeschlüsse das Begehren um eine Volksabstimmung stellen. Sammelbegehren um ei
ne Volksabstimmung müssen nebst der Angabe der Gemeinde von den das Begehren stel
lenden. Stimmberechtigten durch eigenhändig unterzeichnete Eingaben, die mit dem An
fangsdatum der Unterschriftenzeichnung auf jedem Bogen versehen sein müssen, bei dert  
Regierurfg eingereicht werden, wobei Stimmberechtigung und Unterschrift von der. Ge? -
meindevorstehung derjenigen Gemeinde, in welcher dieselben ihre politischen Rechte aus
üben, bescheinigt sein muss. " 

Landtagsbeschlüsse können bei der Fürstlichen Regierungskanzlei eingesehen'ünd 
bezogen werden. 

Vaduz, 17. Mai 2004 gez. Otmar Hasfer 
Fürstlicher Regierungschef \ 
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Die Büros der Landesverwaltung und des Landgerichtes sind am 

Freitag, 21. Mai 2004 den ganzen Tag geschlossen. 
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